
 

 

STADTVERTRETUNG DER            24.02.2015  
LANDESHAUPTSTADT SCHWERIN 
6. Wahlperiode         
 
 
 
 
 
 
ÄNDERUNGSANTRAG 
 

der Fraktionen von SPD, CDU, Unabhängige Bürger und BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN? 
 
zur Beschlussvorlage der Oberbürgermeisterin "3. Änderung der Hauptsatzung der 
Landeshauptstadt Schwerin/ Änderung der Geschäftsordnung für die Stadtvertretung“ 
auf Drucksache 00242/2015 
 
 
 
Die Stadtvertretung möge beschließen: 
 

In Artikel 1 Absatz 2 Nummer 1 werden  im dritten Satz die Worte "im höheren Dienst" durch 
die Worte " ab der EG 10 TVöD bzw. der BG A 11 BBesO" ersetzt. 
 
 
Begründung: 
 

Die Arbeitnehmerstellen bzw. Planstellen ab der Wertigkeit EG 10 TVöD bzw. BG A 11 
BBesO sollen wegen ihrer hervorragenden Bedeutung für die Verwaltungsarbeit und  ihre 
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt auch weiterhin unter Beteiligung der Vertretung 
bzw. des Hauptausschusses bewirtschaftet werden. 
 
 
 
 
Daniel Meslien und Fraktion 
 
 
 
 
 
Sebastian Ehlers und Fraktion 
 
 
 
 
 
Silvo Horn und Fraktion 
 
 
 
 
 
Cornelia Nagel und Fraktion 


